
Amt, Datum, Telefon 

002.2 Büro des Rates, 25.09.2023, 51-69 21  
 

Drucksachen-Nr. 

6113/2020-2025/2 

 
 
 

Beschlussvorlage der Verwaltung Diese Vorlage  
Nachtragsvorlage  ersetzt die Ursprungsvorlage. 

  ergänzt die Ursprungsvorlage. 
 

Gremium Sitzung am Beratung 

Rat der Stadt Bielefeld 02.11.2023 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

11. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 05.08.2004 
 
Betroffene Produktgruppe 
 

11 01 7001 
 
Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen 
 

Keine 
 
Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan 
 

Keine 
 
Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.) 
 

BV Dornberg, 25.05.2023 
BV Heepen, 25.05.2023 
BV Jöllenbeck, 25.05.2023 
BV Senne, 25.05.2023 
BV Mitte, 01.06.2023 
BV Stieghorst, 01.06.2023 
BV Gadderbaum, 25.05.2023 
BV Brackwede, 01.06.2023 
BV Sennestadt, 01.06.2023 
BV Schildesche, 01.06.2023 
HWBA, 07.06.2023 
Rat, 15.06.2023 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt die 11. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung entsprechend der 
Anlage 1 zur Vorlage. 
 
Begründung: 
 

Der Rat hat die Vorlagen Drucks.-Nr. 10409/2014-2020/1, 0697/2020-2025 und 1631/2020-2025 
beschlossen. Die beschlossenen Änderungen werden hiermit in § 7 Abs. 4, § 12 Abs. 1 und 
Anlage 2 der Hauptsatzung aufgenommen. Abhängig von den Zuständigkeiten wurde in den 
Bezirksvertretungen (Drucks.-Nr. 1631/2020-2025) und den betroffenen Fachausschüssen 
beraten und abgestimmt.  
 
 



  
Darüber hinaus wurden weitere -zum Teil redaktionelle- Änderungen vorgenommen (s. Anlage 2 
der Drucks.-Nr. 6113/2020-2025/1). 
 
Die in der Drucks.-Nr. 6113/2020-2025 beabsichtigten Änderung des § 22 Abs. 1 der 
Hauptsatzung wird zurückgestellt. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass die vorgesehene 
Änderung die tatsächlichen Verhältnisse nicht richtig abbilden würde. Für die Beratungen wird 
deshalb eine ersetzende Nachtragsvorlage erstellt. 
 
Ergänzung: 
 
Entscheidungen der vorberatenden Gremien: 
 

Bezirksvertretung Dornberg 25.05.2023 einstimmig beschlossen 

Bezirksvertretung Gadderbaum 25.05.2023 einstimmig bei einigen 
Enthaltungen beschlossen 

Bezirksvertretung Heepen 25.05.2023 abweichend vom 
Beschlussvorschlag 
einstimmig beschlossen: 

Beschluss der BV Heepen: 
 
1. Sofern beitragspflichtige Maßnahmen in die Entscheidungskompetenz der 
Bezirksvertretung fallen, sind die Ergebnisse der verbindlichen 
Anliegerversammlungen ausschließlich der zuständigen Bezirksvertretung 
vorzulegen.  
 
2. Über den Ausbaustandard der Radhauptrouten auf bezirklichen Straßen 
entscheidet die zuständige Bezirksvertretung.  
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob eine Zuständigkeit der Bezirksvertretung 
hierfür gegeben ist. 
 
Im Übrigen nimmt die Bezirksvertretung die Beschlussvorlage zur Kenntnis. 

 

Bezirksvertretung Jöllenbeck 25.05.2023 einstimmig beschlossen 
 

Bezirksvertretung Senne 24.08.2023 2. Lesung 

Bezirksvertretung Brackwede 01.06.2023 bei einer Enthaltung 
einstimmig beschlossen 

Bezirksvertretung Mitte 31.08.2023 einstimmig beschlossen 

Bezirksvertretung Schildesche 01.06.2023 einstimmig beschlossen 
 



Bezirksvertretung Sennestadt 31.08.2023 abweichend vom 
Beschlussvorschlag 
einstimmig beschlossen: 

Beschluss der BV Sennestadt: 
 

Die Bezirksvertretung Sennestadt empfiehlt dem Rat, die 11. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung entsprechend der Anlage 1 zur Vorlage mit folgenden 
Änderungen zu beschließen:  
Anlage 1, 10. d) und Radhauptrouten an überbezirklichen Straßen  
Anlage 2: 46. überbezirkliche Straßen einschl. des Verkehrsgrüns und 
Radhauptrouten an überbezirklichen Straßen.  
 

 

Bezirksvertretung Stieghorst 01.06.2023 abweichend vom 
Beschlussvorschlag einstimmig 
beschlossen: 

Beschluss der BV Stieghorst: 
 
1. Sofern beitragspflichtige Maßnahmen in die Entscheidungskompetenz der 
Bezirksvertretung fallen, sind die Ergebnisse der verbindlichen 
Anliegerversammlungen ausschließlich der zuständigen Bezirksvertretung 
vorzulegen.  
 
2. Über den Ausbaustandard der Radhauptrouten auf bezirklichen Straßen 
entscheidet die zuständige Bezirksvertretung.  
 
Im Übrigen wird die Beschlussvorlage zur Kenntnis genommen. 
 

HWBA 06.09.2023 einstimmig beschlossen 

 
In Kenntnis der Beschlussfassung der Bezirksvertretungen hat der Haupt-, Wirtschaftsförderungs- 
und Beteiligungsausschuss in seiner Sitzung am 06.09.2023 dem Rat einstimmig empfohlen, die 
Vorlage der Verwaltung zu beschließen. 
 
 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
C l a u s e n 

Wenn die Begründung länger als drei 
Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 

 
 
Anlage 1 zu Drucks.-Nr. 6113/2020-2025/2 
Anlage 2 zu Drucks.-Nr. 6113/2020-2025/2 
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